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Unter Offerirung des Reciproci»

Wir wähnen uns oft im Zeitalter
der amtlichen Papierflut, halten

uns allesamt für Verwundete des

Papierkrieges und glauben, dieses

oder jenes amtliche Formular, das

uns heute ärgert, hätte es früher
denn doch nicht gegeben. Dabei

vergißt man leicht, daß es anderseits

in der Vergangenheit Formulare

gab, die wir heute nicht mehr

kennen, ja, man möchte fast sagen:
die wir leider heute nicht mehr

kennen. Oder kann der geneigte
Leser sich vorstellen, daß z. B. die
Gemeindekanzlei von Awil ein

Paßformular ausgibt, in dem
attestiez: wird, daß dank richtig
eingestellter Oelbrenner aller privater
Heizungen die Luft rein und
gesund sei? Wäre es vorstellbar, daß

ein Kanton ein Paßformular
abgibt, auf dem in wohlgesetztem
Amtsdeutsch dem löbl. Publicum
versichert wird, es würden im Kanton

nur Motorfahrzeuge zum
Verkehr zugelassen, die über geeignete

Vorrichtungen behufs Vermeidung
schädlicher Abgase verfügten,
weshalb im Kanton eine gute Luft
regiere. Oder wäre es denkbar, daß
den Fricktalern von einem
Industriekonzern zwar kein Geld mehr,
dafür die amtlich gesiegelte
Versicherung abgegeben wird, wohlan
die Luft sei frisch und rein? Es

wäre zu prüfen, ob nicht auf dieser
Ebene ein kleineres Gefecht im
Rahmen des Papierkrieges durchaus

Gefallen fände. Bezüglich des

Wortlautes einer solchen Verlautbarung

können sich die tit.
Amtsstellen an eine Vorlage halten, die

- in Form eines «Auswanderungsund

Durchreisepasses> - aus dem

vorvorigen Jahrhundert stammt.
Das uns vorliegende vorgedruckte
Exemplar aus dem Jahre 1759 hat
folgenden Wortlaut:

Wir der Römisch-Kayserl. auch zu
Hungarn und Boeheim Königl. Majestät

etc. etc. Oberamtmann und Ober-
Beamte der Vor-Oesterreichis. Herr¬

schafft Rheinfelden, attestieren hiemit,
daß in der uns allergnädigst
anvertrauten Herrschafft und gantzen
Gegend herum eine gantz gesund und
reine Luft regiere, mithin Fürweiser
dessen aller ankommenden Orten
sicher und ungehindert pass- und re-
passiren zu lassen ist. Um welches hiemit

unter Offerirung des Reciproci das

geziemende Ersuchen bescbiehet. Geben

unter Auftruckung des gewöhnlichen

Cantzley-Signets Rheinfelden

Wenn sämtliche Cantzleyen im
Lande herum ihren wegziehenden
Bürgern mit gutem Recht solches

attestieren könnten unter Zusicherung

des Reciproci - man könnte
allenfalls eine derartige Erweiterung

des Papierkrieges und einen
solchen Rückfall in eine noch
unentwickelte Vorzeit ohne
allzugroße Entrüstung durchaus hinnehmen!

B.K.

Südafrikanisches Kolorit

Bundesfeierrede unter dem Motto :

« Unsere Demokratie attraktiver gestalten »

Vor mir liegen einige Nummern
des «Südafrikanischen Panoramas»,
einer illustrierten Vierteljahrschrift,
die mir freundlicherweise zugestellt
worden sind. Jede Ausgabe des

«Panoramas», das der Pressedienst der
Südafrikanischen Botschaft in Bern

gratis vertreibt, ist rein typographisch

gesehen ein Genuß; die

prächtigen Farbaufnahmen können
jedes Auge entzücken. Vermutlich
bezweckt die Schrift, dem europäischen

Leser Südafrika, seine

Entwicklung, seine Aufbaubemühungen
nahezubringen. Dieses Unterfangen
wäre löblich, wenn ja wenn dieser

Leser nichts von den rassenpolitischen

Praktiken eines Verwoerd
und seiner Vorgänger (Malan, Strij-
dom) wüßte. Weiß er aber etwas,
dann vermißt er in der Zeitschrift
etliches von dem, was über das
Leben der Einwohner in Südafrika
Entscheidenderes aussagt, als

Sonnenuntergänge und sonst Colorier-
tes.
Natürlich ist es nett, die
Regenbogenpracht der südafrikanischen
Flora und Fauna zu bewundern.
Natürlich ist es nett, das frohe
Treiben am Strand von Durban
(touristische Werbung) zu betrachten.

Natürlich ist es nett, die
zehnjährige Marian Friedman, die
Beethovens Klavierkonzert Nr. 1

makellos bewältigt, zu bewundern.
Aber nichts läßt darauf schließen,
daß in der Südafrikanischen Union
außer 3 Mio Weißen 11 Mio Farbige

leben. Das Glanzpapier des

«Panoramas» macht getreu der Ver-
woerdschen Experimente in
vollkommener Apartheid.
Darüber macht man sich so seine

Gedanken. Und über etwas anderes

auch noch: Dieser Tage soll der
südafrikanische Justizminister
bekanntgegeben haben, daß in den

letzten fünf Jahren in Südafrika
494 Menschen zum Tode verurteilt
und hingerichtet worden seien. Sie

waren verschiedenster Verbrechen

angeklagt. Hält man sich jene 1 1

Mio Farbige vor Augen, deren
unverzeihlicher Fehler es ist, nicht
weiß zu sein, setzt man sie unwillkürlich

in Beziehung mit der hohen

Zahl der Hingerichteten. Die
Versuchung ist groß, eine Tat als
kriminell zu etikettieren bei so
offensichtlichem Drang, unbeliebige
Menschen minderen Rechts mit allen
Mitteln radikal «abzusondern».

Ernst P. Gerber
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